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S i t z u n g s v o r l a g e  Wahlperiode / Vorlagen-Nr.: 
 

2020-2025 SV 0550 

Datum: 
25.10.2022 

Status:  
öffentlich  

Beratungsfolge: Ausschuss für Bauen und Ordnung 

Federführende Stelle: Fachbereich 6 Hoch- und Tiefbau 
 

Antrag der UWG-Fraktion vom 20.09.2021 gem. § 4 GeschO betr. Prüfung der Errichtung 
einer Unisex- und Behindertentoilette im Bereich des Bahnhofs 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 

A) Die Einrichtung einer öffentlichen, behindertengerechten WC-Anlage soll weiter verfolgt und in 
die Haushaltsplanung für 2024 mit aufgenommen werden. 
 

B) Die Einrichtung einer öffentlichen, behindertengerechten WC-Anlage soll nicht weiter verfolgt 
werden. 

 
 
Begründung: 
 
Gemäß Beschlussfassung des Rates vom 07.10.2021 wurde die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeit 
zur Errichtung einer Unisex- und Behindertentoilette im Bereich des Bahnhofes zu prüfen. 
 
Als Entscheidungsgrundlage wurde seitens der zuständigen Stelle hierzu ein möglicher Standort 
identifiziert (s. Anlage 1) sowie Kostenindikationen für die Anschaffung und die nachfolgende 
Unterhaltung erstellt. 
 
Für die Anschaffung und Errichtung ist gemäß Kalkulation mit einem Investitions-volumen in Höhe von 
ca. 115.000,- € (brutto) zu rechnen (s. Anlage 2). Darin inbegriffen ist das Fertigmodul der WC-Anlage 
einschließlich Möblierung, die Gründung des Baukörpers, die Herstellung der benötigten Ver- und 
Entsorgungsanschlüsse sowie die notwendigen baubegleitenden Leistungen. 
 
Für die jährliche Unterhaltung ist weitergehend mit Kosten in Höhe von ca. 9000,- € (brutto) zu rechnen. 
Dies umfasst einen täglichen Reinigungsgang sowie die jährliche Wartung und Instandhaltung der 
Anlage, einschließlich der prognostizierten Nebenkosten. Evtl. Sonderaufwendungen, wie bspw. für die 
Behebung von Vandalismus-Schäden sind hier nicht inbegriffen. 
 
Anmerkung: Eine Förderung bzw. Kostenübernahme durch die Inklusionsstelle des 
Landschaftsverbands Rheinland ist für öffentliche Einrichtungen grundsätzlich nicht möglich. 
 
 
 
Beigefügte Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage: 



  

 
 

1. WC-Anlage Bahnhof – Lageplan 
2. Kostenindikation investiv 
3. Kostenindikation konsumtiv 
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